
nach die Information durch ein technisches Ger�t »ganz oder
selbstst�ndig« bewirkt werden muss. Hier liegt eine solche selbst-
st�ndige Bewirkung nicht vor. Unter die Norm fallen etwa Dar-
stellungen eines Fahrtenschreibers, Aufzeichnungen einer Radar-
kamera, Parkscheine aus einem Parkscheinautomaten.

III. Bei-Sich-F�hren der Kopie: Gebrauch einer unechten
Urkunde, § 267 Abs. 1, 3. Alt. StGB

A k�nnte sich durch das Bei-Sich-F�hren der Kopie wegen Ge-
brauchs einer unechten Urkunde strafbar gemacht haben. Dazu
m�sste er einem Dritten die M�glichkeit der Kenntnisnahme
verschafft haben39. Hier hat A die Karte in seinem Geldbeutel
bei sich getragen. Dies verschafft noch keine M�glichkeit der
Kenntnisnahme, da ein Dritter keinen freien Zugang zu dem
Geldbeutel hat40. Die Urkunde wurde keinem Dritten zug�nglich

gemacht; A hat die Monatskarte zu keinem Zeitpunkt vorgezeigt.
Das Bei-Sich-F�hren ist kein Gebrauch, da es sich A bei einer
Kontrolle in der Straßenbahn immer noch anders h�tte �berlegen
und die Monatskarte nicht h�tte vorzeigen k�nnen. A hat sich
nicht wegen Gebrauchs einer Urkunde strafbar gemacht.

Exkurs: Da A den Gebrauch von Anfang an geplant hatte, w�re
ein Gebrauch auch keine neu zu bestrafende Tat41.

39 Wessels/Hettinger (Fn. 1)§ 18 Rn. 852.
40 Zum Bei-Sich-Tragen eines gef�lschten F�hrerscheins BGH StV 1989, S. 304.
41 Vgl. zu dieser Konkurrenzproblematik Wessels/Hettinger (Fn. 1) § 18 Rn. 853.
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n SACHVERHALT
Die Rostocker Ostseelinie (ROL) und die Kieler Schifffahrtsgesellschaft (KSG) sind zwei Seeschiff-
fahrtsunternehmen, die regelm�ßige Verbindungen zwischen der deutschen Ostseek�ste und Skan-
dinavien unterhalten. Die ROL erhielt nach der Wiedervereinigung in erh�htem Maße Beihilfen des
Landes Mecklenburg-Vorpommern und konnte infolgedessen erhebliche g�nstigere F�hrverbindun-
gen anbieten als die KSG.

Die KSG verklagte im Jahre 1995 die ROL vor dem Landgericht Rostock auf Schadensersatz nach
§§ 3, 9 S. 1 UWG wegen unlauteren Wettbewerbes aufgrund der von ROL angewandten Niedrig-
preispolitik. Tats�chlich hatte die ROL F�hrverbindungen weit unter Selbstkostenpreis angeboten.
Dies war ihr jedoch lediglich aufgrund der Beihilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern m�glich.
In der m�ndlichen Verhandlung macht die KSG zudem geltend, die Beihilfen verstießen gegen
europarechtliche Vorgaben. Der EG-Vertrag normiere ein Verbot staatlicher Beihilfen, die den Wett-
bewerb verzerren. Schon aus diesem Grund m�sste die ROL Schadensersatz leisten. In einer Stellung-
nahme habe zudem die Europ�ische Kommission die Rechtm�ßigkeit der Beihilfen in Frage gestellt.

Die Schadensersatzklage wurde jedoch mit Urteil des Landgerichts Rostock – best�tigt durch das
zust�ndige Oberlandesgericht – zur�ckgewiesen. Zur Begr�ndung f�hrten die Richter aus, die ge-
w�hrten Beihilfen des Landes Mecklenburg-Vorpommern seien rechtm�ßig, da sie dem Gemeinwohl
– insbesondere der Fortentwicklung des Ostseeraumes – dienten und somit den Wettbewerb nicht be-
eintr�chtigten. Der ROL k�nne somit kein Akt unlauteren Wettbewerbs zur Last gelegt werden.

Gegen das Urteil des OLG legte die KSG Revision zum BGH ein und beantragte in diesem
Zusammenhang die Durchf�hrung eines Vorabentscheidungsverfahrens zum EuGH nach Art. 234
EG, um die Frage zu kl�ren, ob die Beihilfen tats�chlich gegen europ�isches Gemeinschaftsrecht ver-
stoßen.

Der BGH lehnte die Vorlage an den EuGH allerdings ab und best�tigte die Entscheidung der
Vorinstanz. Zwar sei es richtig, dass das Europarecht sich auch mit der Zul�ssigkeit staatlicher Bei-
hilfen befasse, aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Situation im Zuge der Deutschen Einheit
seien Beihilfen an ostdeutsche Unternehmen aber generell anders zu beurteilen. Einer Vorlage an
den EuGH bed�rfe es mithin nicht, da dieser auch nicht anders entscheiden werde.

Die KSG wendet sich nun an das zust�ndige deutsche Zivilgericht und begehrt Schadensersatz
aufgrund der »Fehlentscheidung des Bundesgerichtshofes« und der »Nichtvorlage an den EuGH«.
Nach Art. 234 EGV und der Rechtsprechung des EuGH habe eine Pflicht zur Vorlage bestanden, da
die gemeinschaftsrechtliche Lage unklar und nicht eindeutig gewesen sei.

* Der Autor Christensen ist Repetitor f�r �ffentliches Recht in Bonn und K�ln. Der Autor Lerch ist wissenschaftlicher Referent am
Max-Planck-Institut f�r europ�ische Rechtsgeschichte in Frankfurt/M.
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Die Beklagtenseite wendet dagegen ein, dass kein Amtshaftungsanspruch bestehe. F�r Rechtsver-
letzungen der Judikative sei zudem gem. § 839 Abs. 2 BGB ein weitgehender Haftungsausschluss
vorgesehen, der aus Gr�nden der Rechtssicherheit und Unabh�ngigkeit der Gerichte gewahrt wer-
den m�sse und �berdies in fast allen Mitgliedstaaten der Europ�ischen Gemeinschaft gelte. Selbst
wenn man dem Grunde nach eine Haftung bejahe, liege jedenfalls kein qualifizierter Gemein-
schaftsrechtsverstoß vor.

Ist die zul�ssige Klage der KSG begr�ndet?

n L�SUNG
Die Klage der KSG vor dem Landgericht ist begr�ndet, wenn ein Anspruch auf Zahlung des von ihr
geltend gemachten Schadensersatzes besteht.

A. VORBEMERKUNG
Es fragt sich allerdings, welche Anspruchsgrundlage im vorliegenden Fall einschl�gig ist. Dabei ist zu
ber�cksichtigen, dass die KSG Schadensersatz aufgrund der »Fehlentscheidung des BGH« wegen
Verstoßes gegen europarechtliche Vorgaben sowie der »Nichtvorlage an den EuGH« nach Art. 234
EG verlangt. In beiden F�llen r�gt die KSG eine Verletzung des EG-Vertrages. Es ist daher vorab zu
pr�fen, ob eine Haftung wegen Verst�ßen gegen Gemeinschaftsrecht durch den BGH in Betracht
kommt.

Anspruchsgrundlage

B. DOGMATISCHE HERLEITUNG
W�hrend der Vertrag in Art. 288 II EG eine außervertragliche Haftung der Gemeinschaft und ihrer
Organe bestimmt, wird eine Haftung wegen Verst�ßen der mitgliedstaatlichen Organe nicht er-
w�hnt. Allerdings hat der EuGH im Francovich-Urteil (EuGH Slg. 1991, I-5357) einen Schadens-
ersatzanspruch eines B�rgers gegen einen Mitgliedstaat f�r die F�lle zugelassen, in denen eine
Richtlinie nicht fristgerecht umgesetzt wurde. Dogmatische Grundlage ist der effet utile, nach dem
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, dem Gemeinschaftsrecht zur vollen Wirksamkeit zu verhelfen
(EuGH Slg. 1978, 629 – Simmenthal I Rn. 14/16; Slg. 1990, I-2433 – Factortame Rn. 18 ff.; Slg.
1991, I-5357 Francovich Rn. 33). Die Schadensersatzverpflichtung dient der Durchsetzung des
Gemeinschaftsrechts, da die Vertragsverletzungsverfahren bloß feststellenden Charakter h�tten und
entsprechend ignoriert werden k�nnten. Der in Art. 10 EG zum Ausdruck kommende Grundsatz
der loyalen Zusammenarbeit spricht aufgrund des systematischen Zusammenhangs f�r dieses Er-
gebnis. Auch wenn dies in der deutschen Diskussion gelegentlich als unzul�ssige Rechtsfortbildung
bezeichnet wurde (v. Danwitz DVBl 1997, 1 [5]; Ossenb�hl DVBl 1992, 993 [995]), ist der EuGH
doch von der Systematik des Gemeinschaftsrechts gedeckt und hat in der Fortentwicklung seiner
Position die nationalen Besonderheiten hinreichend ber�cksichtigt (Streinz EUV/EGV, 2003,
Art. 2 EGV Rn. 19). Dementsprechend wird der Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten zum Ersatz
der Sch�den verpflichtet sind, die dem Einzelnen durch Verst�ße gegen das Gemeinschaftsrecht
entstehen, mittlerweile als Teil des acquis communautaire angesehen (Bieber/Epiney/Haag Die
Europ�ische Union, 6. Aufl. 2005, § 2 Rn. 70; Hailbronner/Jochum Europarecht I, 2005, Rn. 788;
Krieger JuS 2004, 855 [856]). Diese mitgliedstaatliche Haftung wurde dann vom EuGH in der
Brasserie du PÞcheur-Entscheidung auf F�lle des legislativen Unrechts erweitert (EUGH Slg. 1996,
I-1029).

Art. 288 EG i.V.m. effet utile

acquis communautaire

Legislatives Unrecht

Es fragt sich allerdings, ob dieser allgemeine Grundsatz auch f�r F�lle des judikativen Unrechts
gelten kann. Der EuGH hat dies in seiner K�bler-Entscheidung bejaht (EuGH Slg. 2003, I-10239).
Aufgrund der Bindung der mitgliedstaatlichen Gerichte an Normen des Gemeinschaftsrechts ist
auch in diesem Bereich eine Disziplinierung aus Gr�nden des effet utile notwendig, da die nationalen
Gerichte ansonsten die Rechtsprechung des EuGH ignorieren k�nnten. Dem steht auch das so-
genannte Richterspruchprivileg des § 839 II 1 BGB nicht grunds�tzlich entgegen, da dieses eine
Haftung in F�llen der Rechtsbeugung ausdr�cklich vorsieht. § 839 II 1 BGB soll die Haftung f�r
richterliches Unrecht nur begrenzen, nicht aber kategorisch ausschließen (Sch�ndorf-Haubold JuS
2006, 112 [115]). § 839 II 1 BGB steht der M�glichkeit einer Haftung deutscher Gerichte f�r
Gemeinschaftsrechtsverst�ße somit nicht grunds�tzlich entgegen. Ein Schadensersatzanspruch we-
gen Verstoßes des BGH gegen den EG-Vertrag kommt also in Betracht.

Judikatives Unrecht und
Richterspruchprivileg

C. REALISIERUNG IM DEUTSCHEN STAATSHAFTUNGSSYSTEM
Es bleibt zu er�rtern, wie sich dieser gemeinschaftsrechtliche Schadensersatzanspruch im System der
deutschen Staatshaftung realisieren l�sst. Da sich der EuGH dazu nicht ausdr�cklich ge�ußert hat,
ist umstritten, ob es sich um einen origin�r gemeinschaftsrechtlichen Anspruch oder um eine Mo-
difikation des Amtshaftungsanspruchs nach § 839 I BGB i.V.m. Art. 34 S. 1 GG handelt. Der
EuGH hat lediglich festgestellt, dass sich ein solcher Anspruch unmittelbar aus dem europ�ischen
Gemeinschaftsrecht herleiten l�sst (EuGH Slg. 1991, I-5357 – Francovich Rn. 35; vgl. auch BGH
DVBl 1997, 124 [126]; LG Bonn NJW 2000, 815 [816]; Detterbeck/Windthorst/Sproll Staatshaf-

Gemeinschaftsrechtlicher oder
nationaler Anspruch
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